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MI Niedersachsen 
- 61.21 - 12230/ 1-8 (§ 30) 
 
 
Sprachnachweis beim Ehegattennachzug; 
Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache Dogan (C-138/13) 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Europäische Gerichtshof hat in der o.a. Rechtssache mit Urteil vom 10.07.2014 entschieden, dass die Ehefrau 
eines türkischen Selbstständigen keine deutschen Sprachkenntnisse vor der Einreise zum Ehegattennachzug 
nachweisen muss, da die entsprechende Regelung im deutschen Aufenthaltsrecht gegen die Stillhalteklausel 
(Verschlechterungsverbot) des zwischen der Türkei und der EWG geschlossenen Assoziierungsabkommens 
verstößt. 
 
Zur (vorläufigen) Umsetzung dieser Entscheidung hat das Auswärtige Amt in Abstimmung mit dem 
Bundesministerium des Innern den anliegenden Erlass an alle Auslandsvertretungen herausgegeben. 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme. 
 
Soweit nicht die Auslandsvertretung, sondern eine inländische Ausländerbehörde über einen entsprechenden Antrag 
zu entscheiden hat (bspw. bei einem Voraufenthalt zu einem anderen Zweck oder nach visumfreier Einreise), 
empfiehlt das Bundesministerium des Innern, die Erlassregelung entsprechend anzuwenden. 
 
 
Gruß, Werner Ibendahl 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
- Referat 61 (Ausländer- und Asylrecht) - 
Hannover, Telefon: (0511) 120 6470 
werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de 
 

 
 

PS: Auch wegen der schlechten Handhabbarkeit der zahlreichen inzwischen zu berücksichtigenden Sonder- und 
Ausnahmeregelungen zum Sprachnachweis hatte Niedersachsen gegenüber dem Bund angeregt, dieses Erfordernis 
insgesamt aufzuheben (Link zur Presseinformation:  
http://www.mi.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=14797&article_id=126701&_psmand=33g) ). Dieser 
Vorstoß blieb bislang allerdings erfolglos. 






